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ist allgemein gering, sie ist grundsätzlich kein Hinderungsgrund für geplante Vorhaben. Sollten 

jedoch Geländeabsenkungen bemerkt oder bei den Bauarbeiten Hohlräume angetroffen wer-

den, so sind diese durch einen einschlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten. 

 

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Frau Susanne Bonitz (Referat 

102; Landesaufnahme Geologie, Geogefahren; Tel. 09281 1800-4723). 

 

 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Land-

ratsamtes Amberg-Sulzbach (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbe-

hörde).  

 

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-

wirtschaftsamt Weiden wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifi-

schem Klärungsbedarf im Einzelfall. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Jürgen Gruber 
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Maßnahmengebiet unmittelbar an das Wasserschutzgebiet Haselgraben (Zone IIIA) der 

Stadt Sulzbach-Rosenberg und liegt somit noch im näheren Trinkwassereinzugsgebiet, was 

einen besonders sorgsamen Umgang mit der Ressource Grundwasser erfordert. 

  

Die Wasserversorgung ist über die bestehenden Versorgungsanlagen sicherzustellen.  

 

3. GRUNDWASSER 

Der Flurabstand des auch für die Trinkwassergewinnung genutzten Karstgrundwassers dürf-

te im Bereich 15m bis 20 m liegen. Ob in den hier auflagernden Deckschichten aus hetero-

genen Schichten der Oberkreide hangende Grundwasservorkommen vorhanden sind, ist 

nicht bekannt aber auch nicht völlig auszuschließen. 

 

Auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesen sensiblen Untergrundverhältnissen 

ist zu achten. 

 

Angaben zum Grundwasser sind im Textentwurf kaum enthalten. 

 

4. ABWASSERENTSORGUNG 

Mit der vorgesehenen Entwässerung des geplanten Vorhabens im Trennsystem besteht Ein-

verständnis. Der Ortsteil Niederricht wird im Trennsystem entwässert. Der Anschluss des 

anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers an die bestehende Schmutz- und Regen-

wasserkanalisation ist grundsätzlich möglich. 

 

5. LAGE ZU GEWÄSSERN 

Die Planungsfläche des Bebauungsplanes (BP) „Niederricht“ befindet sich am östlichen Orts-

rand von Niederricht. Das Gelände weist eine Neigung von ca. 6 % von West nach Ost. Die 

östliche Planungsgrenze verläuft nahe einer Talmulde.  

 

Oberflächengewässer werden nicht tangiert.  

 

Starkregenereignisse und daraus resultierende Gefahren durch wild abfließendes Oberflä-

chenwasser können grundsätzlich überall auftreten, es ist dabei unerheblich, ob die Bebau-

ung in der Nähe eines Gewässers liegt. Aufgrund der vorhandenen topografischen Verhält-

nisse empfehlen wir für den Objektschutz entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen (z. 

B. entsprechende Höhenlage von Gebäudeöffnungen und/oder Geländemodellierung an 

Gebäuden).  
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Gemäß § 37 WHG ist dabei auf schadlose Ableitung des Oberflächenwassers gegenüber 

Dritten zu achten. 

 

Bei der bestehenden Talmulde muss die Vorflut gesichert bleiben.  

 

Bodenentwässerungseinrichtungen sind uns im Geltungsbereich nicht bekannt. Gegebenen-

falls vorhandene Dränsysteme aufgrund der landwirtschaftlichen Vornutzung der Grundstü-

cke sind bei der Ausführung zu beachten bzw. wenn erforderlich umzulegen bzw. wiederher-

zustellen. 

 

6. ALTLASTEN 

Im Vorhabenbereich liegen uns keine Erkenntnisse auf das Vorliegen von Altlasten-

/Verdachtsflächen vor. Ob derzeit ggf. geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flä-

chen aufzunehmen, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zuständi-

gen Landratsamt zu erfragen. 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass auch auf Grundstücken, die nicht im Altlastenkataster 

erfasst sind, Altlasten vorhanden sein können. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten orga-

noleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Boden-

veränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen 

(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit 

Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen, bis der Ent-

sorgungsweg des Materials geklärt ist. 

 

Gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen durch Verrichtungen auf den be-

troffenen Flächen sind Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

 

7. BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS 

Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderungen der Ober-

fläche anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung oder Vergeudung zu 

schützen und fachgerecht in maximal 2,00 m hohen Mieten zwischen zu lagern. Auch sons-

tige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtungen oder Bodenverunreinigungen, 

sind zu vermeiden. 

  

Eine Verbringung und Verwertung von Mutterboden außerhalb des Erschließungsgebietes ist 

nur in Abstimmung mit der planenden Kommune zulässig. 

  

Bodenaushub ist auf den Grundstücken flächig zu verteilen. 
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Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine baulichen Anlagen er-

richtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung der Oberfläche geplant bzw. 

erforderlich ist. Im Baugebiet gilt dies insbesondere für die nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen. 

  

Des Weiteren ist die Bodenversiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken 

(§ 1a Abs. 2 BauGB). 

 

Auf den Grundstücken der FlNrn. 563 und 564 Gemarkung Röckenricht wurden bereits  um-

fangreiche Auffüllmaßnahmen durchgeführt. Ob diese baurechtlich genehmigt wurden ist uns 

nicht bekannt und wäre zu überprüfen. Auch hinsichtlich der Materialeignung für diesen wie 

oben beschrieben sensiblen Standort liegen uns keine Angaben vor. 

 

8. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Bebauungsplan und die damit verbundene Änderung des Flächennutzungsplanes kön-

nen nur unter Beachtung o. g. Auflagen befürwortet werden. Insbesondere ist die Rechtmä-

ßigkeit der bereits getätigten Auffüllungen nachzuweisen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. 

 

F i s c h e r 

Abteilungsleiter 

 




